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§ 1

Name, Sitz, Geschäftsjahr und Zweck des Vereins

Die Union Arabischer Medizinerin Europa e.V., die ihren Sitz in ludwigsburg hat,
verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne
des Abschnitts ftSteuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Das Geschäftsjahr deckt sich mitdem Kalenderjahr.Das erste Geschäftsjahr wirdzum
31. Dezemberdes Jahres der EintragunginsVereinsregisterabgeschlossen.DieBilanzdes
Vereins ist spätestens bis zum 30. Juni des folgenden Kalendeljahres zu erstellen, und zwar
gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

Zweckdes Vereines ist die Förderung und Ausbildungund der Weiterbildungvon Ärzten, die
die Staatsangehörigkeit von arabischen ländern besitzen, oder die aus diesen ländern
stammen, weiterhindie Förderung des öffentlichenGesundheitswesens in arabischen
ländern ebenso wie auch die Unterstützung hilfsbedürftigerPersonen in arabischen und
sonstigen islamischen ländern.

Hierbei ergibt sich die folgende Gliederung der vom Verein durchzuführenden Aufgaben:

1. Die Satzungszwecke werden vorwiegend mittelbar verwirklicht durch die Beschaffung von
Mittelnund deren Weiterleitungan ausländische Körperschaften (Krankenhauser, z.B. im Irak
und in Palästina), welche einer Körperschaft i.S. des Körperschaftsteuergesetzes
entsprechen, zur unmittelbaren Verwendung für o.g. Zwecke.

2. Die Satzungszwecke werden auch unmittelbarverwirklicht,insbesondere durch:
Veranstaltung von medizinischen Kongressen und Fachtagungen
Vergabe von Stipendien gemäß beiliegender Förderrichtlinien
Organisation und Durchführung humanitärer Hilfe zu Gunsten hilfsbedürftiger
Personen in KatastrophenfaUen oder in Notlagen.

§2

Zweckbestrimmunq der Aktivitäten des Vereins

Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Unie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mit
Vorrang soll die Betätigung des Vereins der Unterstützung hilfsbedürftiger Personen dienen.

§3

Verwendung der Mittel des Vereines

Die Mittel des Vereines dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch
unverhältnismäßighohe Vergütungen begünstigt werden.




